
Bekanntmachung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20a "Schulauer Hafen", 2. Änderung Teilbereich "Strand
baddamm" 

hier: Einleitungsbeschluss
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Rat der Stadt Wedel hat in seiner Sitzung am 28. September 2023 die Einleitung eines Vorhabenbe
zogenen Bebauungsplanes beschlossen. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wird die Ordnungsnum
mer 20a und die Bezeichnung "Schulauer Hafen", 2. Änderung Teilbereich "Strandbaddamm" tragen. Der 
Geltungsbereich des Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20a "Schulauer Hafen", 2. Änderung Teilbe
reich "Strandbaddamm" umfasst die Flurstücke 35/10, 13/18, 13/19, 69/9, 69/10, 69/11, 26/7, 26/6, 
34/5 34/18, 30/4 (teilweise) sowie 65/21 (teilweise) der Flur 1, Gemarkung Schulau-Spitzerdorf.

Der Einleitungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt ge
macht.
Die Einleitung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist erforderlich, um die im Rahmenplan des 
Sanierungsgebiets „Stadthafen Wedel“ vorgesehene bauliche Entwicklung planungsrechtlich zu ermögli
chen.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird in der Zeit vom

5. Januar 2024 bis einschließlich 9. Februar 2024

durch Auslegung des Bebauungsplanentwurfs nebst Begründung im Fachbereich Bauen und Umwelt, 
Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Zimmer 213, Rathausplatz 3 - 5, 22880 Wedel, während fol
gender Zeiten Mo-Mi, Fr von 8.30 - 13.00 Uhr und Do 15.00 - 19.00 Uhr sowie nach Absprache durchge
führt. Während dieser Zeit hat jedermann die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung des Vorentwur
fes.

Darüber hinaus stehen die Informationen unter „www.wedel.de Rathaus & Politik, Stadtentwicklung“ 
und über die Online-Beteiligung SH unter der Adresse https://bob-sh.de zur Verfügung. Sie haben auch 
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die Möglichkeit, Ihre Stellungnahme über die E-Mail stadtplanung@stadt.wedel.de oder über 
https://bob-sh.de online abzugeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die 
Stadt Wedel den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä
ßigkeit des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Einwohnerinnen und Einwohner, die von umweltrelevanten Informationen im Plangebiet Kenntnis 
haben oder solche vermuten, werden gebeten, diese der Stadt Wedel, Fachbereich Bauen und Umwelt, 
Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, mitzuteilen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buch
stabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdaten
schutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Infor
mationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem 
BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt.

Wedel, den 12.12.2023

Stadt Wedel

rndt Kaser

2023-12-12_BekM BGM

mailto:stadtplanung@stadt.wedel.de
https://bob-sh.de

